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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2019/BAS/028
öffentlich
10.10.2019
Frau C. Pinno
Herr J. Banek

Ausbau der Ortsdurchfahrt Basedow Gehweg, Promenade, 
Straßenbeleuchtung und Anteil an der Straßenentwässerung
Vertragsvereinbarung mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ,dem 
Wasserzweckverband und der Gemeinde Basedow

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 05.11.2019 Gemeindevertretung Basedow
Öffentlich 10.12.2019 Gemeindevertretung Basedow

Beschlussvorschlag:
Die Gemeinde Basedow stimmt dem vom Landkreis vorgelegten Entwurf der dreiseitigen 
Vereinbarung Gemeinde Basedow mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und 
dem WasserZweckverband Malchin-Stavenhagen zur Kostenteilung zum Ausbau der 
Ortsdurchfahrt Basedow MSE 36 zu. Die finanziellen Mittel sind in den Haushalt der 
Gemeinde Basedow 2020/21 einzustellen. Der Bürgermeister und sein Stellvertreter werden 
zur Vertragsunterzeichnung ermächtigt.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV MV Entscheidung der Gemeinde

Finanzielle Auswirkungen:
Die erforderlichen finanziellen Mittel sind in den Haushalt der Gemeinde Basedow für die 
Haushaltsjahre 2020/21 einzustellen.

Anlagen:
Vereinbarungsentwurf und Anlagen

L e b e n s l a u f
(Beratungsverlauf der Vorlage 2019/BAS/028 mit Realisierungsvermerk)

Beschlüsse:

05.11.2019
V/BAS/062 Sitzung der Gemeindevertretung Basedow
Der TOP wird von der Tagesordnung genommen und an die Verwaltung zurück verwiesen.
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10.12.2019
V/BAS/063 Sitzung der Gemeindevertretung Basedow
Herr Banek teilt mit, dass der Vertrag beim Landrat zur Unterschrift vorliegt.

Beschluss:
Die Gemeinde Basedow stimmt dem vom Landkreis vorgelegten Entwurf der dreiseitigen 
Vereinbarung Gemeinde Basedow mit dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und 
dem WasserZweckverband Malchin-Stavenhagen zur Kostenteilung zum Ausbau der 
Ortsdurchfahrt Basedow MSE 36 zu. Die finanziellen Mittel sind in den Haushalt der 
Gemeinde Basedow 2020/21 einzustellen. Der Bürgermeister und sein Stellvertreter werden 
zur Vertragsunterzeichnung ermächtigt.

Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8
Nein-Stimmen: 0
Enthaltungen: 0
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